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hier: Beschwerde gegen Untersagung der

Mitwirkung eines mit vorläufigem

Berufsverbot belegten Rechtsanwalts

Beschluss vom 10. Januar 2006

Die Beschwerde des Angeklagten gegen den Beschluss des Landgerichts

Mannheim vom 08. November 2005, durch den die Mitwirkung von

Rechtsanwalt Horst Mahler als "Assistent" der Verteidigerin Rechtsanwältin

Stolz im Verfahren für unzulässig erklärt wurde, wird aus den zutreffenden,

durch das Beschwerdevorbringen nicht entkräfteten Gründen -der

angefochtenen Entscheidung kostenpflichtig (§ 473 Abs. 1 Satz 1 StPO) als

unbegründet verworfen. --

Ergänzend ist anzumerken:

Es kann dahinstehen, ob das im Namen des Angeklagten eingelegte

Rechtsmittel gemäß § 305 Satz 2 StPO zulässig ist (vgl. die für zulässig

erachtete Beschwerde bei Zurückweisung eines Rechtsanwalts als Verteidi-

ger: OLG Karlsruhe MDR 1977, 72; KK-Engelhardt StPO 5. Aufl. § 305 Rdnr.

7).




